
Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung 

der Gemeinde Kirchnüchel 
(2. Nachtrag) 

Aufgrund des $ 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekannt- 
machung vom 28. Februar 2003 (GVOBI. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 04. März 2022 (GVOBI. Schl.-H. S. 153) wird nach Beschluss der Gemeinde- 

vertretung vom 22. September 2022 und mit Genehmigung der Landrätin des Kreises Plön fol- 
gende Satzung zur zweiten Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Kirchnüchel erlassen: 

81 
$ 3 „Gleichstellungsbeauftrage‘“ erhält folgenden Wortlaut: 
(zu beachten: $ 22 a Abs. 5 AO, $ 2 Abs. 4 GO) ' 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Lütjenburg kann an den Sitzungen der Gemein- 
devertretung und der Ausschüsse teilnehmen. Dies gilt auch für nichtöffentliche Teile von Sit- 

zungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In An- 

gelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte trägt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern in der Gemeinde bei. Sie ist dabei insbesondere in folgen- 
den Aufgabenbereichen tätig: 

— Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit 
der Gemeindevertretung, 

— Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen, z.B. auch bei der Auf- 
stellung eines Bebauungsplanes, 
— Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der.Situation von Frauen in der Gemeinde, 
— Anbieten von Sprechstunden und Beratung für hilfesuchende Frauen, 
— Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, um 
frauenspezifische Belange wahrzunehmen. 

(3) Sie ist im Rahmen ihres Aufgabenbereichs an allen Vorhaben so frühzeitig zu beteiligen, 
dass ihre Initiativen, Anregungen, Vorschläge, Bedenken oder sonstige Stellungnahmen be- 
rücksichtigt werden können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Un- 
terlagen zur Kenntnis zu geben sowie erbetene Auskünfte zu erteilen. 

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in ihrem Aufgabenbereich eigene Öffentlichkeitsarbeit 
betreiben. Dabei ist sie an Weisungen nicht gebunden.



8 7 „Verträge nach $ 29 GO“ erhält folgenden Wortlaut: 

Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen oder —vertretern, Mitgliedern oder stell- 
vertretenden Mitgliedern der Ausschüsse nach $ 46 Abs. 3 GO und juristischen Personen, an 

denen Gemeindevertreterinnen oder —vertreter, Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder der 

Ausschüsse nach $ 46 Abs. 3 GO beteiligt sind, sind ohne Zustimmung der Gemeindevertretung 
rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb-der Wertgrenze von 2.000 €, bei wiederkehrenden 

Leistungen von monatlich 500 €, halten. Handelt es sich bei den in Satz 1 genannten Vertrags- 
partnern um Auftragnehmer, sind die Verträge ohne Zustimmung der Gemeindevertretung 
rechtsverbindlich, wenn die Auftragsvergabe unter Anwendung des für die jeweilige Auftrags- 
art geltenden Vergaberechts erfolgt ist und der Auftragswert den Betrag von 2.000 €, bei wie- 
derkehrenden Leistungen einen Betrag von 500 € im Monat nicht übersteigt. Erfolgt die Auf- 
tragsvergabe unter den Voraussetzungen des Satzes 2 im Wege der freihändigen Vergabe/Ver- 

handlungsvergabe, ist der Vertrag ohne Zustimmung der Gemeindevertretung rechtsverbind- 
lich, wenn der Auftragswert den Betrag von 2.000 €, bei wiederkehrenden Leistungen einen 

Betrag von 500 € im Monat nicht übersteigt / 

$3 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Beka.nntmachun° in Kraft. 

Die Genehmigung nach $ 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfugung der Landrä- 
tin des Kreises Plön vom 01. November 2022 erteilt. 

Ausgefertigt: 

Kirchnüchel, den 08. November 2022 6 

Gemeinde Kirchnüchel 

Der Bürgermeister 


